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Schmieheimer Kilwi 

09.05.-11.05.2009 

Samstag Kilwi Open mit den Hombres 
Sonntag Tag der Blasmusik 

Montag 2. Büreowe mit Hammeltanz 

Programm
Samstag ab 18:00 Uhr

Kilwi Open im Schlossgarten mit den Hombres

Am Sonntag Frühschoppenkonzert
mit dem Musikverein Kappel. Nachmittags werden Sie von
den Kapellen Bombach und Oberschopfheim unterhalten.
Das Blasorchester Kippenheim spielt für Sie ab ca. 17 Uhr

Am Montag ab 15:00 Uhr
Kinder- und Seniorennachmittag. 
Anschließend Feierabendkonzert der Schlosskapelle bevor
um 20.00 Uhr der 2. Schmieheimer Büreowe mit Hammel-
tanz stattfindet.

Am Sonntagmittag gibt es Kilwibraten und 
Wildschweingulasch. Selbstverständlich werden auch die
leckeren Schmieheimer Grillschnitzel serviert.

Die Schlosskapelle freut sich auf Ihren Besuch
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Einladung
zu der am Montag, 11. Mai 2009, um 1900 Uhr, im Sitzungssaal
des Rathauses Kippenheim stattfindenden Gemeinderatsitzung
Tagesordnung Öffentlich:
TOP 7.1 Ehrungen von Gemeinderäten
TOP 7.2 Bekanntgabe der in nichtöffentlichen Sitzung vom 6.

April 2009 gefassten Beschlüsse
TOP 7.3 Beratung und Beschlussfassung über verschiedene

Baugesuche 
TOP 7.4 Beratung und Beschlussfassung über die Verbreiterung

des Gehweges in der Schmieheimer Straße im Zusam-
menhang mit der Straßendeckenerneuerung

TOP 7.5 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr
2009

TOP 7.6 Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschafts-
plan der Wasserversorgung Kippenheim für das Wirt-
schaftsjahr 2009 

TOP 7.7 Vergabe der Jahresausschreibung von verschiedenen
Malerarbeiten 

TOP 7.8 Bündelausschreibung des kommunalen Strombedarfs
TOP 7.9 Vergabe der Erneuerungsarbeiten der Absorbermatten

im Freibad Kippenheim
TOP 7.10 Verschiedenes
TOP 7.11 Bürgerfrageviertelstunde

Einladung
zu der am Montag, 11. Mai 2009, im Anschluss an die öffentliche
Gemeinderatssitzung stattfindende Sitzung des Stiftungsrates
der Stiftung »Seniorenwohnstift Kippenheim.
Tagesordnung Öffentlich:
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der
Stiftung »Seniorenwohnstift Kippenheim« für das Haushaltsjahr
2009.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Beratungsunterlagen zu der
öffentlichen Sitzung auch an die Zuhörer in den Gemeinderatssit-
zungen zur Einsichtnahme ausgegeben werden und daher im Sit-
zungssaal ausliegen. 
Darüber hinaus können auch interessierte Bürgerinnen und Bürger
in die Beratungsunterlagen im Sekretariat, Zimmer 15, Einsicht er-
halten. 

Feuerwehr / Notruf 1 12
Freiwillige Feuerwehr Kippenheim

Ges.-Kdt. Otto Hebding 0 78 25/15 16
Abteilung Kippenheim

Abt.-Kdt.Andreas Hurst 0 78 25/86 9716
Abteilung Schmieheim

Abt.-Kdt. Michael Dees 0 78 25/86 42 73
Polizei

Notruf 1 10
Polizeirevier Lahr 0 78 21/2 77-0
Polizeiposten Ettenheim 07822/446950

Rettungsdienst
Erste Hilfe 1 92 22
Klinikum Lahr 07821/930
Klinikum L.-Ettenheim 07822/4300

E-Werk Mittelbaden im Störungsfall
(Stromausfall) 0 78 21/2 80-0

Störungsdienst
Kabel BW 08 00/8 88 8112
Ärztebereitschaftsdienst

Ärztlicher Notfalldienst 01805/19292-460
Zahnärztlicher Notruf 0180/3222555-11

Apothekenbereitschaftsdienst
8. 5.: Schwanau-Apotheke, Ottenheim
9. 5.: Apotheke a.d. Kirche, Nonnenweier

10. 5.: Rohan-Apotheke, Ettenheim
11. 5.: Staufer-Apotheke, Mahlberg
12. 5.: Hirsch-Apotheke, Lahr-Dinglingen
13. 5.: Wiegandt’sche-Apotheke,Ettenheim
14. 5.: Apotheke im Riedhaus,Meißenheim

Sonntagsdienst der katholischen Sozial-
station »St. Vinzenz« e. V., Lahr

0 78 21/9 13-9 00
Sonntagsdienst der evang. Diakoniestation
Lahr 0 78 21/9 36 50
Postagentur – Inh. G. Rupp, Poststr. 7

Tel. 0 78 25/86 96 15, Fax 0 78 25/86 97 88
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. von 9.00 – 12.00 Uhr
Mo. – Fr. von 14.30 – 17.30 Uhr

Nachbarschaftshilfe Kippenheim und
Mahlberg e. V.

Einsatzleitung 52 00
Vertretung/Seniorenwohnanlage 53 00

1Gemeinde Kippenheim
Homepage: http://www.kippenheim.de

E-Mail: gemeinde@kippenheim.de

Gemeindeverwaltung
Untere Hauptstraße  4
Tel. 0 78 25/903-0 · Fax 903-30

Grundbuchamt – Herr Sauer
Obere Hauptstraße  27
Tel. 0 78 25/87 91 61 · Fax: 87 91 62 

Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8.00 – 12.00 Uhr
Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
Mi. 14.00 – 18.00 Uhr

Telefonzentrale Frau Hauer/Frau Hummel 903-0

Bürgermeister Herr Gutbrod (Zentr.) 903-0
Hauptverwaltung
Sekretariat Frau Hauer/

Frau Hummel 903-10
– Gemeindeblatt – Frau Hauer 903-29
Hauptamt Frau Hauer 903-29
Meldeamt Frau Kollmer 903-22
Standesamt/Passamt Herr Steiner 903-20
Sozialamt, Vers.-Amt, Frau Schillinger-
Personal/Fundbüro Teschner 903-39
Ratsdiener Herr Keck 903-23

Bauamt
Bauamtsleiter Herr Burger 903-26
Bauverwaltung Herr Jundt 903-27
Bauanträge / Friedhof Frau Schwarz 903-25

Finanzverwaltung
Rechnungsamtsleiterin Frau Oswald 903-36
Kassenverwalterin Frau Kölble 903-34
Rechnungs-/Steueramt Herr Schwarz 903-33
Steueramt Frau Kempf 903-38

Bauhof 879163

Wasserwerk 879163

Ortsverwaltung Schmieheim, Schloss
Telefon 0 78 25/93 21 · Fax 86 95 88

Öffnungszeiten Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
E-Mail: ovschmieheim@kippenheim.de

Sprechzeiten von Ortsvorsteherin Dietz 
Montag von 9.30 Uhr – 12.30 Uhr
Mittwoch von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr
Freitag von 9.30 Uhr – 12.30 Uhr
Telefon Frau Dietz 86 95 89

Wassermeister Handy 0170/2 26 13 82

Bauhofleiter Herr Himmelspach 
Handy 01 70/2 26 13 83

Sammelplatz für Grünabfälle
Samstag 8.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch 13.00 – 17.00 Uhr

Forstwart Herr Wilting 43 25 62

Fax 87 79 71
Handy 01 79/3 92 24 33

Jugendbetreuer Herr Weber 87 72 93

Anruf-Sammel-Taxi 0 78 21/35 55

Bankverbindungen:
Sparkasse Offenburg/Ortenau

(BLZ 664 500 50) Konto-Nr. 76 066 127

Volksbank Lahr eG 
(BLZ 682 900 00) Konto-Nr. 48 007 600

Impressum:

Layout und Gestaltung:
Werbe- & Medienstudio Vögele
Tulpenweg 5, 77971 Kippenheim
Telefon 07825/87 07 38
Telefax 07825/870739 A
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LebensQualität durch Nähe

. . . dass unsere Gäste gern in einen 
lebenswerten Ort kommen. 

Wo sich die Einheimischen nicht mehr
wohlfühlen, fühlen sich die Gäste auch

nicht wohl! 

Amtliche Bekanntmachungen

Die Zukunft der Gemeinde in den Händen
ihrer Bürgerinnen und Bürger !

Die Wahrheit ist . . .
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Gemeinde Kippenheim – Landkreis Ortenaukreis

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das  Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäi-
schen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats, des Ort-
schaftsrats und des Kreistags sowie die Erteilung von Wahlscheinen für diese
Wahlen am 7. Juni 2009
Am 7. Juni 2009 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäi-
schen Parlament – Europawahl -– und gleichzeitig finden in der Gemeinde Kippen-
heim die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl des Ortschaftsrats,
Wahl des Kreistags statt.
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl / Kommunalwahlen – der Wahl-

bezirke der Gemeinde Kippenheim werden in der Zeit vom 18.  Mai 2009 bis
22. Mai 2009 (– mit Ausnahme Donnerstag, 21. Mai 2009 – Feiertag)
während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme im Rathaus Kippenheim, Zimmer 4, Untere Hauptstr. 4, 77971 Kip-
penheim, bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechts-
rahmengesetzes und § 33 Abs. 1 des Meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl / Kom-
munalwahlen eingetragen ist oder einen Wahlschein für diese Wahlen hat.

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
2.1 Wahl des Gemeinderats – Ortschaftsrats 

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verle-
gung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag
noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Haupt-
wohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz
1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung
haben.

2.2 Wahl des Kreistags
Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor
Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zu-
ziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre
Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Kehrt ein Wahlberechtigter nach seinem Wegzug
oder nach der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis in eine an-
dere Gemeinde des Landkreises zurück oder begründet er dort seine Haupt-
wohnung, so ist dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis eine
Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Haupt-
wohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt
beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwoh-
nung verlegt hat.

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 22 Meldegesetz nicht der Melde-
pflicht unterliegen und nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unions-
bürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs.
3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen.
Die Anträge müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis Sonn-
tag, 17. Mai 2009 (keine Verlängerung möglich) eingehen beim Bürger-
meisteramt Kippenheim. Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält
das Bürgermeisteramt Kippenheim bereit.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichti-
gung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahlschein beantragt hat.

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann
während des o.g. Zeitraums  (Nr. 1) spätestens am Freitag, 22. Mai 2009, bis
13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde – Bürgermeisteramt – Untere Haupt-
str. 4, 77971 Kippenheim, Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen
Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerver-
zeichnisse(s) stellen.
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt / gestellt werden.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens 17. Mai 2009 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag
auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum
ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbe-
zirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein
(siehe Nr. 5).

5. Wahlschein
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis Ortenau-

kreis durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkrei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in ei-
nem beliebigen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder
durch Briefwahl wählen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis versäumt hat
Europawahl
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Eu-
ropawahlordnung bis zum 17. Mai 2009,
Kommunalwahlen
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (Kom-
WO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 17. Mai 2009. Dies gilt auch, wenn ein Uni-
onsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, recht-
zeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3
Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
bei der Europawahl die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach
§ 21 Abs. 1 Europawahlordnung bis zum 22. Mai 2009 versäumt hat,
bei den Kommunalwahlen die Frist für den Antrag auf Berichtigung des
Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) bis
zum 22. Mai 2009 versäumt hat.
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts
verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen.

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl bei der Europawahl bei Deut-
schen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 17 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung, oder
erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 Europawahlordnung
entstanden ist;
bei den Kommunalwahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs.
2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG entstanden
ist.

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Wider-
spruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bür-
germeisteramtes gelangt ist.
zu

6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum Freitag, 5. Juni 2009, 18.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt
Kippenheim, Zimmer 4, Untere Hauptstr. 4, 77971 Kippenheim, mündlich,
schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
zu

6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus
den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter
Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Brief-
wahlunterlagen für die Europawahl einen roten Wahlbriefumschlag, mit
den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahl-
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briefumschlag. Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind,
sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt für die Brief-
wahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunal-
wahlen auf der Rückseite des Wahlscheins enthalten die für den Wähler not-
wendigen Informationen.

7.1 Briefwahl für die Europawahl
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
– einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden

ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck »Wahlbrief
für die Europawahl« und ein Merkblatt für die Briefwahl.

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
– die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, mit

zugehörigen Merkblättern,
– die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelum-

schläge für die Briefwahl,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden

ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck »Wahl-
brief für die kommunale Wahl«.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen Anderen ist 
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangsnahme
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen;
im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung
durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird.
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst
in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimm-
zettel/den Stimmzetteln und den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr
eingehen.
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl
wählen, müssen zwei Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber
Wahlbrief = für die kommunale Wahl).
Die Wahlbriefe für die Europawahl werden innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von »Deutsche Post AG«
unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe für die Kommunalwahlen werden innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von »Deutsche Post
AG« unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.
Kippenheim, 07.05.2009 Bürgermeisteramt

Gutbrod, Bürgermeister

Eröffnung der Bade-
saison 2009 im Kippen-
heimer Schwimmbad
Ab sofort ist das Schwimmbad für die
Badesaison 2009 geöffnet.

Die Leitung und Betreuung des Schwimmbades hat, wie in den
letzten Jahren der Bäderfachangestellte Igor Kindle. Als Mitarbei-
ter stehen ihm Andreas Ermantraut und mehrere Aushilfskräfte zur
Seite. Der Schwimmbad-Kiosk wird weiterhin in bewährter Weise
von der Familie Horst Burger betrieben.
Öffnungszeiten 2009
vom 04. Mai bis 14. Juni täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr
vom 15. Juni bis 02. August  täglich von 9:00 bis 21:00 Uhr
vom 03. August bis 20. September täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr

Die endgültige Beendigung der Badesaison 2009 kann auch vor
dem 20. September 2009 erfolgen, sofern dies witterungsbedingt
erforderlich ist, der Termin der Schließung wird in der Presse und
im Schaukasten des Freibadeingangstores bekanntgegeben.
Die Anwesenheit im Bad ist nur in den jeweils oben genannten Ba-
dezeiten gestattet.
Aus witterungsbedingten Gründen kann das Badepersonal das
Schwimmbad vorübergehend schließen.
Die vorübergehende witterungsbedingte Schließung und evtl.
geänderte Öffnungszeiten werden im Schaukasten des Freibades
bekanntgegeben.
Eintrittspreise 2009 
Tageskarten 
Kinder 0,80 Euro
Schüler, Behinderte 1,50 Euro
Rentner 2,00 Euro
Erwachsene 2,50 Euro
Feierabendkarten 1,50 Euro (Verkauf ab 17:00 Uhr)
Punktekarten 12,50 Euro
Jahreskarten
Kinder (3 bis 5 Jahre) 15,00 Euro 
Schüler (ab 6 Jahre) 26,00 Euro 
Behinderte 26,00 Euro 
Rentner 35,00 Euro 
Erwachsene 50,00 Euro 
Familienkarten 80,00 Euro
Alle Jahreskarten (außer den Familienkarten) und die Tageskarten
sind während der Badesaison an der Kasse des Freibades erhält-
lich.
Die Familienkarten sind während der Badesaison nur im Rathaus
erhältlich. Zum Erwerb der Familienkarten sind gültige Ausweise
aller Familienangehörigen vorzulegen.
Beim Erwerb von Jahreskarten ergibt sich folgende Ände-
rung:
Um die Jahreskarten vor Diebstahl oder bei Verlust vor Missbrauch
zu schützen, besteht die Möglichkeit, die Karte mit Lichtbild auszu-
statten, In diesem Fall ist die Ausstellung einer Ersatzkarte kosten-
frei. Ansonsten wird für Ersatzkarten bei Diebstahl oder Verlust ei-
ne Gebühr von 10,00 EURO erhoben.
Aquajogging und Wassergymnastik für jedermann durch das
Badepersonal
Die Kosten für diese Angebote sind im Eintrittspreis enthalten.

Ihr Bäderteam

LQN – Gruppe Ortsbild
Am Dienstag, 19. Mai 2009, ist es wieder soweit!
Die Projektgruppe »Ortsbild« trifft sich um 19 Uhr
im »Kaffeekännle« zur nächsten Besprechung.
Kommen Sie und beteiligen Sie sich an der Ge-

staltung unseres Heimatortes! Ihre Ideen können Sie hier einbrin-
gen. Wir sind gespannt darauf! Das Projektteam

Einladung zum Vorbereitungstreffen
für Jugendhearing 2009 – Jugendlich sein in Kippenheim-
Schmieheim – Einladung zum Mitmachen!
Wie stellst Du Dir, als Jugendliche/r Dein Leben, Deine Zukunft in
Kippenheim-Schmieheim vor? Wie könntest Du Deine Vorstellun-
gen und Ideen, Wünsche und Fragen im Ort einbringen? Die Ant-
worten darauf möchte Deine Gemeinde gerne hören und lädt Dich

1. Tag der Vereine
in und um die Festhalle Kippenheim 

Sonntag, 17. Mai 2009, von 13.00 – 18.00 Uhr
Bewirtung durch die Kandidaten zum Gemeinde- und Ortschaftsrat.

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt den Kindergärten in Kippenheim und Schmieheim zu gute. – Eintritt frei –

Voranzeig
e! Voranzeige!
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und alle anderen Jugendlichen im Alter ab 14 Jahren zur Vorberei-
tung eines Jugendhearings ein. Hier können wir ein spannendes
Thema finden, zu dem dann vor den Sommerferien ein Jugend-
hearing stattfindet. Zu diesem Treffen laden wir, Bürgermeister
Matthias Gutbrod und Volker Weber, Euch herzlich ein am Don-
nerstag, dem 7.5., um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.
Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte telef. unter 07825/903-0
im Rathaus an oder per Mail unter: info@juze-kippenheim.de.

Freizeitkarte Vis-à-Vis
Von der Interessengemeinschaft Er-
stein/Obernai – Lahr/Kinzigtal wurde ei-
ne Freizeitkarte M 1:75 000 herausge-
geben. Diese beinhaltet u.a. auch ver-
schiedene touristische Attraktionen.
Außerdem gibt es eine Informationsbro-
schüre zur Freizeitkarte. Diese infor-
miert über Sehenswürdigkeiten, Frei-
zeiteinrichtungen und Gaststätten.
Die Karte enthält u.a. Wanderwege,
Rad-, u. Radwanderwege, Schutzhüt-
ten, Campingplätze, Golf- u. Minigolf-
plätze, Grillplätze u.v.a.m.
Die Freizeitkarte ist erhältlich bei der
Gemeindeverwaltung Kippenheim,
Sekretariat, zum Preis von 5.– Euro.

1 einzelner Schlüssel
Dieser Gegenstand liegt für den Verlierer auf dem Bürgermeister-
amt Kippenheim, Zimmer 3, zur Abholung bereit.
1 Handy (bei der Waldhütte)
Dieser Gegenstand liegt für den Verlierer auf der Ortsverwaltung
Schmieheim zur Abholung bereit.

Informationen und Termine 
der Freiwilligen Feuerwehr

Dienstag, 12.5.2009 
19.30 Uhr: Mannschaftstraining der Gesamtwehr
Freitag, 15.5.2009: 17.30 Uhr Aufbau der Grillhütte

Bücher aus dem Feuer
Am Sonntag, 10. Mai, um 17 Uhr lädt der Förder-
verein wieder zur Veranstaltung »Bücher aus dem
Feuer« in die Ehemalige Synagoge Kippenheim,
Poststraße ein. Mit der Aktion wird daran erinnert,
dass nur wenige Wochen nach der »Machtergrei-
fung« durch die Nationalsozialisten in vielen deut-

Veranstaltungen der Gemeinde Kippenheim mit Ortsteil Schmieheim Mai 2009

Datum Veranstalter Veranstaltung Ort

Sa. 9. 5. Turnverein Kippenheim »All you need is Love« (Jugendveranst.) Festhalle Kippenheim
Sa. 9. bis Musikverein Schlosskapelle Schmieheim K I LW I Festhalle Schmieheim /
Mo. 11. 5. Musikverein Schlosskapelle Schmieheim K I LW I Schlossgarten Schmieheim
Mo. 11. bis Tennisclub Kippenheim e. V. Vereinsmeisterschaften Tennisanlage Kippenheim
So. 17. 5. Tennisclub Kippenheim e. V. Vereinsmeisterschaften Tennisanlage Kippenheim
Do. 14. 5. Musikverein Kippenheim Lindenblütenhock Kinderspielplatz »Selzen«
Fr. 15. 5. Siedlergemeinschaft Kippenheim Frühlingsfest Siedlerheim »Hanfröze«
So. 17. 5. Evang. Kirchengemeinde Schmieheim Musicalaufführung »Franz von Assisi« Markuskirche Schmieheim
So. 17. 5. LQN-Gruppe »Vereine« Tag der Vereine Festhalle / Festplatz 
Mi. 20. 5. Evang. Kirchengemeinde Schmieheim Begegnungsnachmittag für Senioren
Mi. 20. bis Feuerwehrabteilung Kippenheim Grillfest Feuerwehrgerätehaus
Do. 21. 5. Feuerwehrabteilung Kippenheim Grillfest Kippenheim
Sa. 23. 5. WG Kippenheim/Mahlberg/Sulz Jahrgangspräsentation 2008 Weinhof Kippenheim
So. 31. bis Männergesangverein 1865 Schmieheim Waldfest Waldhütte »Vogesenblick«
Mo. 1. 6. Männergesangverein 1865 Schmieheim Waldfest Waldhütte »Vogesenblick«
So. 31. bis Angelverein Kippenheim Seefest Auewaldsee
Mo. 1. 6. Angelverein Kippenheim Seefest Auewaldsee

Wochenmarkt in Kippenheim
immer freitags
von 14.30 – 17.30 Uhr
auf dem Festhallenvorplatz
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Wir
gratuliere

n

am 07.05.2009 
Frau Hilde Merkel, Hummelbergstraße 32,
zum 78.Geburtstag

am 07.05.2009 
Herr Erwin Obert, Poststraße 15,
zum 71.Geburtstag

am 08.05.2009 
Herr Bernhard Preschle, Im Häldele 13,
zum 78.Geburtstag

am 08.05.2009 
Herrn Egon Ludin, Mattweg 6,
zum 70.Geburtstag

am 11.05.2009 
Frau Hilda Franke, Poststraße 24,
zum 73.Geburtstag

am 12.05.2009 
Frau Hermine Stulz und Herrn Ludwig Stulz,
Bachgasse 48,
zur diamantenen Hochzeit

am 13.05.2009 
Herrn Helmut Bremm, Bachgasse 10,
zum 74.Geburtstag

Wir wünschen den Jubilaren alles Gute

Matthias Gutbrod, Bürgermeister

Gefunden wurde

Sonstige Mitteilungen
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schen Städten Bücher der Autorinnen und Autoren verbrannt, de-
ren Denkweisen nicht in das Konzept der neuen Machthaber pas-
ste - ein unübersehbares Signal dafür, dass für Meinungsvielfalt
und freie Meinungsäußerung in Deutschland kein Platz mehr war.
Auch die Bibliotheken waren davon betroffen. Überall in Deutsch-
land lesen Bürger im Mai 2009 aus den Büchern dieser Dichterin-
nen und Dichter um an diese Kampfansage gegen den Geist und
dessen schreckliche Folgen zu erinnern. In Kippenheim lesen in
diesem Jahr: Kulturamtsleiter i.R. Hans-Joachim Fliedner und der
Schriftsteller Karlheinz Kluge aus Offenburg, Schuldekanin Marie-
Luise Fischer aus Kehl und Anke Lampeitl von der Gemeindebi-
bliothek Wittenweier. Sie lesen aus Werken von Martin Buber,
Franz Hessel, Jochen Klepper und Joachim Ringelnatz. Die musi-
kalische Umrahmung übernehmen Tobias Kopf, Kontrabass und
Barbara Höpler, Gesang aus Lahr.
Weitere Infos unter: buecherlesung.de.
Vorschau
Am Sonntag, 17. Mai, um 14 Uhr lädt der Förderverein zur Vernis-
sage der Ausstellung »grey intervals« ein. Reinhard Schäfer aus
Meißenheim zeigt grossformatige Arbeiten in Schwarzweiß mit
freien Arbeiten sowie Aufnahmen, die die Synagoge thematisch
miteinbeziehen. Johann Türck wird in die Ausstellung einführen.

Bürger-Scheck 
für Ihre Meldungen an die Gemeindeverwaltung Kippenheim
zu Mängeln, Schäden, Wünschen und Anregungen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit diesem Bürgerscheck bit-
ten wir Sie um Ihre aktive Mitarbeit in unserer Gemeinde. Mit dem
Vordruck können Sie Mängel, Wünsche und Anregungen schrift-
lich vortragen. Die Mitarbeiter der Gemeinde Kippenheim werden
sich bemühen, die von Ihnen festgestellten Mängel und Schäden
zu beseitigen und Ihre Wünsche und Anregungen im Rahmen der
Zuständigkeit zu prüfen und, falls vertretbar, zu realisieren. Ma-
chen Sie von diesem Bürgerscheck Gebrauch und unterstützen
Sie uns bei unserer Arbeit. Bitte senden Sie Ihren Bürgerscheck an
die Gemeindeverwaltung Kippenheim, Untere Hauptstraße 4,
77971 Kippenheim oder an die Ortsverwaltung Schmieheim.

Mängelmeldung (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

Ich habe am           gegen Uhr folgenden Mangel/Schaden festgestellt:

Genaue Ortsangabe:

� Straßenbeleuchtung � Ampelanlage � ausgefallen  � flackert
� Verkehrsschild � Straßenschild � Mast beschädigt

� Gehweg � Radweg � Fahrbahn � schadhaft  � Schlagloch
� Kanaldeckel � Gully � verschmutzt
� Spielplatz � Grünanlage � verbrannt

� Container für Altglas � Altpapier � überfüllt
� Leichtverpackungen � Kleidung � verstopft

� Abfall liegt herum  � Schrottfahrzeug � beseitigen

� Sonstige Mängel:

Anregung: Ich möchte folgende Anregung geben:

Datum:                            Unterschrift: 

Anschrift (für eventuelle Rückfragen): 

Name: Tel.: 

Anschrift:

Es könnte auch ihr Fahrrad sein
Mit Einzug des Frühlings steigen nicht nur die Temperaturen, son-
dern auch die Anzahl der Fahrraddiebstähle. Bei der Aufklärung
dieser Straftaten ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung an-
gewiesen. Die Polizei bittet daher die Bewohner darum:
– schließen sie ihr Fahrrad immer an einen festen Gegenstand

(Straßenlaterne, Verkehrsschilder, Fahrradständer usw.)
– lassen sie ihre Garagen nicht offen stehen
– stellen sie ihr Fahrrad möglichst verdeckt auf ihrem Grundstück

ab
– achten sie auf Personen, die sich an Fahrrädern zu schaffen 

machen
– achten sie auf Fahrzeugführer (Kombi/Transporter), die Fahr-

räder auf- oder einladen und notieren sie das Kennzeichen
– machen sie sich Notizen von ihrem Fahrrad (Marke/Typ/Rah-

mennummer/Fahrradpass), für den Fall eines Diebstahls
Helfen sie mit den Fahrraddieben auf die Schliche zu kommen.

Ihre Lahrer Polizei

Die Ortenauer Energieagentur 
bietet im Rahmen der »Woche der Sonne« eine spezielle Ener-
gieberatung zu den Themen Solarwärme (Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung) und Solarstrom (Photovoltaikanlage)
an. Am Dienstag, 12.05., und am Donnerstag, 14.05, jeweils zwi-
schen 9 und 12 Uhr und zwischen 14 und 17 Uhr können die Bür-
ger des Ortenaukreises eine kostenfreie, telefonische Beratung in
Anspruch nehmen 07811924619-0.

Infoabend an Freier Schule in Lahr
Die Freie Evangelische Schule Lahr lädt am Donnerstag, 14. Mai
2009, um 20 Uhr zu einem lnfoabend in die Europastraße 24/3 
neben der Kirche ein. Interessierte Eltern sind eingeladen, sich
über Konzeption und Arbeitsweise einen Überblick zu verschaffen
und Fragen zum Schulalltag zu stellen. Die Schule existiert seit
1995 und hat heute ca. 400 Schüler. Haupt- und Realschule sind
voll ausgebaut. Das Gymnasium umfasst zurzeit die Klassen 5 bis
10. Infos gibt es auch unter Tel. 07821/53418 oder www.fes-lahr.de

Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder. Psalm 98, 1
Sonntag, 10. Mai – Kantate
10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Moldenhauer). Die Kollekte ist für

die kirchenmusikalische Arbeit der Landeskirche be-
stimmt.

Montag, 11. Mai
17.30 Uhr Jungschar
19.30 Uhr Bibelstunde (Liebenzell)
Dienstag, 12. Mai
11.00 Uhr Diamantene Hochzeit Stulz (Pfarrerin Braun)
Mittwoch, 13. Mai
20.00 Uhr Kirchenchor
Donnerstag, 14. Mai
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
Freitag, 15. Mai
20.00 Uhr Posaunenchor
Sonntag, 17. Mai – Rogate
10.15 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Braun)
10.00 Uhr Kindergottesdienst

Kirchliche Nachrichten

Ev. Friedensgemeinde Kippenheim
Gartenstr. 1 · Pfarramt: Tel. 0 78 25/93 46 · Fax 87 03 87
Öffnungszeiten: Di., Do. und Fr. von 9.00 – 11.00 Uhr
e-Mail: pfarramt@ev-Kirche-Kippenheim.de
Homepage: www.ev-Kirche-Kippenheim.de
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Nachklang Benefizkonzert. Überwältigt und dankbar schauen
wir auf ein gelungenes Benefizkonzert am 15. März zurück. Nicht
nur, dass unsere Kirche kaum Raum bot für die vielen interessier-
ten Zuhörer, sondern dass auch solch zahlreiche und großzügige
Spenden für unsere Kirchenrenovierung eingegangen sind und
noch eingehen, hätten wir nie zu hoffen gewagt. Allen Akteure,
Konzertbesuchern und Spendern ein herzliches Dankeschön. Wie
es mit unserer Kirchenrenovierung weitergehen wird, werden wir in
einer Gemeindeversammlung vorstellen, die voraussichtlich im
Juli sein wird. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Samstag, 9. Mai
14.00 Uhr Maria Frieden: Maiandacht aller Erstkommunikanten
17.50 Uhr Sakramentskapelle: Rosenkranz
18.30 Uhr Sonntagvorabendmessfeier
Sonntag, 10. Mai – 5. Sonntag der Osterzeit
9.00 Uhr Mahlberg: Messfeier

Montag, 11. Mai
19.00 Uhr Maria Frieden: Maiandacht (mitgest. vom Kirchenchor)
Dienstag, 12. Mai
18.30 Uhr Messfeier
Mittwoch, 13. Mai
15.00 Uhr Maria Frieden: Maiandacht (mitgest. vom Altenwerk)
Donnerstag, 14. Mai
15.00 Uhr Maiandacht mit dem Seniorenwerk Hofweier
18.30 Uhr Messfeier
Freitag, 15. Mai
18.30 Uhr Maria Frieden: Maiandacht (mitgest. von der KAB)
Samstag, 16. Mai
17.00 Uhr Sakramentskapelle: Rosenkranz
Sonntag, 17. Mai – 6. Sonntag der Osterzeit
9.00 Uhr Messfeier

17.00 Uhr Schuttern: Dekanatschortag, feierliche Maiandacht
Pfarrnachrichten
72 Stunden – Uns schickt der Himmel. Vom 7. – 10. Mai findet
wieder die 72-Stunden-Aktion statt. Mit den Pfarrgemeinden Mahl-
berg und Altdorf setzen wir uns 72 Stunden für ein soziales, ge-
meinnütziges, ökologischen oder interkulturelles Projekt ein. Wir
freuen uns auf alle Mitmenschen, die unser Vorhaben tatkräftig
unterstützen. Unser 72-Stunden-Konto: Joshua Schwab, Spar-
kasse Offenburg/Ortenau, BLZ 66450050, Kto. 1004338728.
Es sind noch Plätze frei: Wallfahrt zu den Wirkungsstätten des
hl. Leopold III., dem Kirchenpatron der Pfarrgemeinde Mahlberg.
Die 4-Tages-Reise dauert von Do. 16. – So. 19. 7. Alle aus der
Seelsorgeeinheit sind eingeladen. Anmeldungsformulare, Über-
weisungsvordrucke und Reisebeschreibung liegen an den Schrif-
tenständen der Kirchen aus. Die Anmeldeformulare können in al-
len 3 Büros abgegeben werden.
Altenwerk. Am Mittwoch, 13. Mai, um 15 Uhr laden wir herzlich
in die Kapelle Maria Frieden ein. Gemeinsam werden wir eine
schöne Maiandacht mit Pfarrer i. R. Eugen Fleig feiern. Im An-
schluss singen wir in gewohnter Runde bekannte Lieder, umrahmt
von Frau Nachbar mit dem Akkordeon. Den Fahrdienst überneh-
men T. Schaubrenner, Tel. 7221 und E. Baier für Kippenheimwei-
ler, Tel. 7023. Es freut sich das Team vom Altenwerk.
Am Donnerstag, 14. Mai, besucht uns das Seniorenwerk von
Hofweier zusammen mit Pfarrer Dorner. Wir treffen uns um 15 Uhr
zur Maiandacht in der Kirche. Anschließend sind unsere Gäste ein-
geladen mit uns zusammen im Pfarrsaal bei Kaffee und Kuchen.
KAB. Sie sind eingeladen am Freitag, 15. 5., um 19 Uhr mit uns in
der Kapelle Maria Frieden die KAB-Maiandacht zu feiern und
anschließend im Pfarrzentrum um 20 Uhr an der Generalver-
sammlung teilzunehmen. Es wäre schön, wenn möglichst viele
Mitglieder kämen.

Freitag, 8. 5. 15.00 – 15.35 Uhr Kinderchor I (5 – 7 Jahre)
15.35 – 16.15 Uhr Kinderchor II (ab 8 Jahre),
15.30 – 18.00 Uhr Bibliothek geöffnet

Sonntag, 10. 5. 10.00 Uhr Festgottesdienst zur Goldenen und Ju-
belkonfirmation, mitgest. vom Flöten-
und Singkreis (Dek. Kreplin), parallel
Kindergottesdienst mit Brigitte Huhn
und Ria Klose

Dienstag, 12. 5.15.30 Uhr Krabbelgruppe (Stefanie Roth)
20.15 Uhr Singkreis

Mittwoch, 13.5.19.00 Uhr Auszeit – Mittendrin
Voranzeige: Am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr führt unser Kinder-
chor das nächste Musical in der Markuskirche auf. Diesmal dreht
sich alles um Franz von Assisi. Das Musical stammt aus der Feder
von Andreas Hantke, der vier Szenen aus dessen Leben in flotten
Liedern vertont hat. Die Vogelpredigt, der Sonnengesang, die Ge-
richtsszene aus Assisi sowie der Wolf von Gubbio werden von 30
kostümierten Kindern gesungen und gespielt. Die Aufführung ist
eingebettet in einen Familiengottesdienst, der von Dekan Kreplin
gehalten wird. Chor und Solisten werden begleitet von einer klei-
nen Combo. Die Leitung hat Susanne Moßmann.

Sportverein Kippenheim
Sonntag, 10.05.09 
13.15 Uhr SVK II – SV Diersburg II 
15.00 Uhr SVK I – SV Diersburg I
Vorschau: Sonntag, 17.05.09 
13.15 Uhr FC Kirnbach II -– SVK II 
15.00 Uhr FC Kirnbach I - SVK I

Jugendspiele: 
09.05.2009 Sa 13:00 D Kippenheim – Kippenheimweiler
09.05.2009 Sa 14:15 C Kippenheim – Elgersweier 2 
09.05.2009 Sa 15:45 B Kippenheim - Hornberg
Aktionstag auf dem Minispielfeld
Am Mittwoch, dem 13.05.09, veranstaltet der SV Kippenheim ab
16.00 Uhr auf dem Minispielfeld, welches direkt an das Sport-
gelände grenzt und für jeden frei zugänglich ist, ein Bambini- so-
wie ein F-Jugendturnier.
Hintergrund dieses Events ist ein Aktionstag des DFB in Koopera-
tion mit den Vereinen unter dem Motto »Mitspielen kickt – Die Welt
auf 1000 Mini-Spielfeldern«. 
Ziel soll dabei sein, bei Kindern und Jugendlichen die Fußballlei-
denschaft zu wecken und ihnen das Gemeinschaftsgefühl beim
Fußball zu vermitteln. Zu diesem Aktionstag lädt der SV Kippen-
heim die gesamte Bevölkerung recht herzlich auf das Sportgelän-
de ein.

Einladung
Die Siedlergemeinschaft lädt alle Mit-
glieder, Freunde und die gesamte Be-
völkerung herzlich ein zum Grillabend
am Freitag, 15. Mai 2009, ab 17.00
Uhr in der Obst- und Freizeitanlage 
Hanfröze.

Bei Grillschnitzel und Grillwürsten mit Brot/Kartoffelsalat und erfri-
schenden Getränken möchten wir mit Ihnen in der Obstanlage den
Frühling begrüßen. Der Grillabend findet bei jeder Witterung statt.
Haben Sie Lust? 

Wir jedenfalls freuen uns auf Ihr Kommen.

Kath. Pfarrgemeinde
St. Mauritius Kippenheim

Pfarramt: Tel. 0 78 25/71 19 –  Fax 53 62
E-Mail: pfarramt@mauritius-kippenheim.de
Homepage: www.MariaFrieden-Kippenheim.de

Büro offen: Mo. 9 – 12; Di. 15 – 16.45; Mi. 14.30 – 16.45; Do. 15 – 18 Uhr

Evang. Kirchengemeinde 
Schmieheim und Wallburg
Ev. Pfarramt Schmieheim · Tel. 75 68

www.evang-kirche-schmieheim.de

Vereinsmitteilungen
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TV Kippenheim
Das Geschenk zum Muttertag – 
»ALL YOU NEED IS LOVE«
Am 9. Mai 2009 präsentiert sich von TV Kippen-
heim »DANCE SURPRISE« mit ihrer ersten

großen Show in der Festhalle in Kippenheim. Die Tänzerinnen und
Tänzer im Alter von 3 bis 18 Jahren widmen ihre Show ganz dem
Muttertag. Einen unterhaltsamen Abend in Form von Puzzle-
stücken tanzen sich 6 verschiedene Gruppen in ihre Herzen. 
Abgerundet wird das Programm mit den Sängerinnen Theresa
Brossmer, Ottilla Sackmann und Ella Kaiser. 
Beginn: 19:30 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr; 
Eintritt für Erwachsene 5.– Euro ; Kinder ab 12 Jahre 2,50 Euro.
Veronique Reynaert, Ella Kaiser, Barbara Blust-Rinker und 
Alexandra Leonhardt Dance Surprise

Vorstand hat Sitzung
Die nächste Vorstandssitzung des Schützenver-
eins Kippenheim findet am kommenden Diens-
tag, dem 12. Mai 2009, um 20.00 Uhr im Schüt-
zenhaus statt.

Jahreshauptversammlung
der Moore- Bätscher
Am Freitag, 08.05.2009 um 20 Uhr findet die
Jahreshauptversammlung der Guggemusik
Kippener Moore-Bätscher e.V im Vereinsheim
statt. 

Zu dieser Hauptversammlung sind alle Mitglieder, Freunde und
Gönner des Vereins herzlich eingeladen.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Jahresbericht des Schriftführers 
4. Jahresbericht des Rechners 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung des Rechners und der Gesamtvorstandschaft 
7. Ehrungen 
8. Grußworte der Gäste 
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Tennisclub Kippenheim
Medenrunde 2009
Am kommenden Samstag, 9.5., beginnt die
diesjährige Verbandsrunde der Aktiven. Wir 
laden die Bevölkerung recht herzlich ein, das 

eine oder andere Spiel auf der Platzanlage zu besuchen: 
Damen 30 Samstag, 09.05.2009, ab 14 Uhr: 
FV Ebersweier – TSG TC Ina Lahr / TC Kippenheim
Herren Sonntag, 10.05.2009, ab 9.30 Uhr: 
TC Ottenhöfen – TC Kippenheim 1;  
TC Kippenheim 2 – TC Steinach 2

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.tc-kippenheim.de und 
lesen Sie die aktuellsten News des TC Kippenheim.

Ortsverband Kippenheim
informiert!

Am 19. Mai gehen wir wieder in den Europa-Park mit reduzierter
Mitgliederzahl zu der Aktion »Frohe Herzen«. Wir fahren wie üblich
mit den eigenen Fahrzeugen und bitten aus diesem Grunde zur
Mitnahme der nicht motorisierten Teilnehmer. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Eingang des Europa-Parks. 
Eine Anmeldung ist bis spätestens 12. Mai erforderlich bei
Berthold Siefert, Telefon 410.

Stammtisch der Schelme-
winkler
Der nächste Stammtisch findet am heutigen Don-
nerstag, 07. Mai 2009, ab 20.00 Uhr im Narrenkel-
ler statt. Hierzu ist die Bevölkerung recht herzlich
eingeladen.

Das Warten hat ein 
Ende!
Bald ist es soweit! Die KJG Kippenheim ver-
anstaltet wieder vom 04.08 bis zum 13.08

das ultimative Zeltlager. Auf dem Programm stehen wie jedes Jahr:
Spaß, Spannung, Lagerfeuer, Spiele, Schwimmbad, Wanderung,
Ausflüge und vieles mehr! Dieses Jahr schlagen wir unsere Zelte
zum ersten Mal in Ehrenkirchen bei Freiburg auf. Wir hoffen auf
viele Anmeldungen! Einladungen liegen im Rathaus und im Bistro
Burgers in Kippenheim aus. Auf ein super Zela 2009 freut sich

Die Leiterrunde der KJG

SV Schmieheim
Sonntag, den 10. Mai 2009
13.15 Uhr SV Schmieheim II – FSV Seelbach II 
15.00 Uhr SV Schmieheim I – FSV Seelbach I

Jugendabteilung – Samstag, den 09. Mai 2009
13.00 Uhr F-Jugend SV Schmieheim I – FSV Seelbach I
13.00 Uhr F-Jugend SV Schmieheim II – FSV Seelbach II
Jugendabteilung: F-Jgd. Trainingszeiten (Jahrg. 2000 – 2002): 
Mittwoch 17.30 – 19.00 Uhr (Sportplatz Schmieheim).
Wer Lust auf Fußball hat, sollte einfach mal ins Training kommen.
Fragen?? – Betreuerin Daniela Hühn, Tel.: 877307
Bambini-Fußball für die Kleinsten (ab ca. 4 Jahre) immer frei-
tags 16.30 Uhr (Sportplatz Schmieheim). Wenn Ihr Lust am Fuß-
ball habt, kommt einfach mal ins Training.

Kaninchenzuchtverein
Schmieheim
Am 16. Mai 2009, um 20.00 Uhr findet
die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung des KZV C 367 Schmieheim im 

Vereinsraum (Drahthalle) statt.
Tagesordnung:
01 Begrüßung durch den 01. Vorstand 
02 Totenehrung 
03 Bericht 1. Vorsitzender 
04 Bericht Schriftführer 
05 Bericht Zuchtwart 
06 Bericht Zuchtbuchführer 
07 Bericht Tätowart 
08 Bericht Jugendleiter 
09 Bericht Rechner 
10 Bericht Kassenprüfer 
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Aufgrund des Feiertages 
»Christi Himmelfahrt«

wird der Redaktions- und Anzeigen-
schluß für die 

Ausgabe Nr. 21
um einen Tag auf 

Montag, den 18. Mai 2009
vorverlegt.

Wir bitten um Beachtung!
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11 Entlastung Rechner 
12 Entlastung Vorstandschaft 
13 Neuwahlen für 2 Jahre (2. Vorstand für 1 Jahr) 
14 Wünsche und Anträge 
15 Grußworte 
16 Verschiedenes 
17 Schließung der Versammlung
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner
des Vereins recht herzlich eingeladen. Wünsche und Anträge sind
bis spätestens Freitag, den 15. Mai 2009 schriftlich an den 1. Vor-
sitzenden Bruno Kloß, Dorfstraße 66, 77971 Kippenheim-Schmie-
heim zu richten.

Einladung
zur Jahreshauptversammlung des SPD Orts-
vereins Kippenheim-Schmieheim
Zeit: Samstag, den 16. Mai ’09, um 19.30 Uhr,
Ort:  »Kaffeekännle«, Kippenheim

Tagesordnung
1. Begrüßung 
2. kurzer Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Rechners und des Gesamtvorstands 
6. Wahl der Rechnungsprüfer 
7. Wahl der Kreisdelegierten 
8. Verschiedenes
Zu dieser Jahreshauptversammlung sind neben allen Mitgliedern
und deren (Ehe)-Partnern, auch alle Gemeinde- und Ortschafts-
ratskandidaten, sowie die interessierte Öffentlichkeit herzlich ein-
geladen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen Horst Kröber, Vorsitzender

Einladung an alle 
BürgerInnen von Kippen-
heim und Schmieheim

Donnerstag, 7. Mai Nachtwache, Schmieheim 20.00 Uhr
Freitag, 15. Mai »Kickerstube«, Kippenheim 20.00 Uhr
Freitag, 22. Mai Gasthaus »Ochsen«, Kippenheim 20.00 Uhr
Donnerstag, 28. Mai »Hieronymus«, Schmieheim 20.00 Uhr
Freitag, 5. Juni Gasthaus »Linde«, Schmieheim 20.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie! Vera Schlenker www.FWV-Kippenheim.de
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